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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 
sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
für die Möglichkeit, zu dem genannten Antrag Stellung zu nehmen, danke ich Ihnen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich zunächst darauf hinweisen, dass die daten-
schutzrechtliche Beurteilung der in Rede stehenden Thematik in Schleswig Holstein 
grundsätzlich in die behördliche Zuständigkeit des Datenschutzbeauftragten Ihres 
Landes, Herrn Dr. Weichert vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz 
(ULD), fällt. 
 
Überlegungen, öffentliche Verkehrsmittel mit Videotechnik auszustatten, sind häufig 
von den Interessen getragen, Fahrgäste vor gewaltsamen Übergriffen zu schützen 
und Vandalismusschäden an Verkehrsmitteln zu verhindern bzw. aufzuklären. Eine 
Videoüberwachung zum Schutz dieser Interessen greift allerdings zugleich auch in 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Fahrgäste ein. Betroffen werden 
hierdurch insbesondere zahlreiche Personen, die sich rechtstreu verhalten und in 
keiner Beziehung zu einem Fehlverhalten Einzelner stehen. 
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Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gewährleistet das allge-
meine Persönlichkeitsrecht nicht allein den Schutz der Privat- und Intimsphäre, son-
dern trägt in Gestalt des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung auch den in-
formationellen Schutzinteressen des Einzelnen, der sich in der Öffentlichkeit begibt, 
Rechnung (BVerfG, Kammerbeschluss vom 23. Februar 2007, AZ: 1 BvR 2368/06). 
Insoweit umfasst das Recht auf informationelle Selbstbestimmung grundsätzlich auch 
den Anspruch, sich insbesondere in der Öffentlichkeit frei und ungezwungen bewe-
gen zu dürfen, ohne befürchten zu müssen, ungewollt zum Gegenstand einer Video-
überwachung gemacht zu werden. Bei einer Videoüberwachung in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist daher eine umfassende Güter- und Interessenabwägung zwischen 
dem Sicherungsinteresse der verantwortlichen Stelle und den schutzwürdigen Inte-
ressen der von der Überwachung betroffenen Personen vorzunehmen. 
 
Vor diesem Hintergrund sind im Jahre 2000 unter Beteiligung des Verbandes Deut-
scher Verkehrsunternehmen zwischen den Datenschutzbeauftragten des Bundes 
und der Länder sowie den obersten Aufsichtbehörden für den Datenschutz im nicht-
öffentlichen Bereich Empfehlungen zur Zulässigkeit von Videoüberwachungseinrich-
tungen in öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) abgestimmt worden, die im Grundsatz 
auch auf den in Rede stehenden Sachverhalt übertragbar sein dürften. 
 
Speziell mit der Thematik „Videoüberwachung in Zügen“ befasst sich derzeit auch 
eine Arbeitsgruppe der obersten Aufsichtsbehörden. Da ich den Ergebnissen nicht 
vorgreifen möchte, beschränke ich mich gegenwärtig darauf, Ihnen die vorgenannten 
Empfehlungen als Anlage zu übersenden, und danke insoweit für Ihr Verständnis. 
 
 
gez. Ulrich Lepper 














